
( )Anmeldung 
 gem. § 15 Abs. 3 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren 
des Landes Sachsen- Anhalt

1. Angaben zur Hundehalterin / zum Hundehalter
Name* Vorname*

Straße, Hausnummer* PLZ, Ort*

Tel.Nr. / e-mail  Geburtsdatum  Geburtsort

Nr. Hundemarke                                      Beginn Hundehaltung  Kassenzeichen

*Es handelt sich um Pflichtangaben

2. Angaben zum Hund
Rasse/Kreuzung* (Hinweis: Angabe Mischling nicht ausreichend!) Geburtsdatum

Name des Hundes*

Geschlecht*
(  ) männlich                                                             (  ) weiblich

Leben weitere Hunde im Haushalt? Falls ja, wie viele?

3. Kennzeichnung *
 (  ) Der Hund ist mit einem Transponder gekennzeichnet.        

Kennnummer Transponder:   

(  ) Der Hund ist  nicht  mit einem Transponder gekennzeichnet. 
Die Kennnummer des Transponders werde ich nachreichen.

* Hinweis: Gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren LSA ist jede Person oder Stelle, die einen 
Hund hält, verpflichtet, den Hund spätestens sechs Monate nach der Geburt durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt mit einem Transponder 
(elektronisch lesbarer Mikrochip) kennzeichnen zu lassen.

 4. Haftpflichtversicherung *(Hinweis: Beitragsrechnung nicht ausreichend)

Eine Haftpflichtversicherung gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden 
aus-gehenden Gefahren LSA  (Mindestversicherungssumme: eine Million Euro für Personen- und 
Sachschäden sowie 50.000 Euro für sonstige Vermögensschäden) *

habe ich abgeschlossen. (  ) Die Bescheinigung des Versicherers über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung 
(Kopie) nach § 113 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes mit den Angaben des 
Versicherungsnehmers und des versicherten Risikos ist dem Antrag beigefügt.

werde ich abschließen (  ) Die Bescheinigung des Versicherers über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung 
(Kopie) nach§ 113 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes mit den Angaben des 
Versicherungsnehmers und des versicherten Risikos sende ich nach.

*Hinweis: Gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren LSA ist die Halterin oder der Halter 
verpflichtet, spätestens drei Monate nach der Geburt des Hundes eine Haftpflichtversicherung über mindestens eine Million Euro für Personen- und 
Sachschäden sowie 50.000 Euro für sonstige Vermögensschäden abzuschließen.



 5. Sonstiges   

Gewünschte Zahlungsweise (  ) Jahreszahler zum 01.07. des Jahres

(  ) Vierteljahreszahler

Teilnahme am Lastschriftverfahren (  ) ja (Bitte Formular „Einzugsermächtigung“ ausfüllen)

(  ) nein

Name, Anschrift des neuen Besitzers:

Ort, Datum Unterschrift

( )Abmeldung

Der Hund ist am:                                             (  ) verendet   (  ) getötet  (  ) entlaufen  (  ) abgegeben an:     

Name, Anschrift des neuen Besitzers:

Ort, Datum Unterschrift
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